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Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur institutionellen 

Förderung 
(ANBest-I) 

 
 

Die ANBest-I enthalten Nebenbestimmungen (Bedingungen und Auflagen) im Sinne 
des § 36 Verwaltungsverfahrensgesetzes NRW in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 12. November 1999 (GV. NRW. S. 602) in der jeweils geltenden Fassung sowie 
notwendige Erläuterungen. Die Nebenbestimmungen sind Bestandteil des Zuwen-
dungsbescheides, soweit dort nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 
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1  
Anforderung und Verwendung der Zuwendung 
 
1.1  
Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im Zuwendungsbescheid bestimmten 
Zwecks verwendet werden. Die Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu verwen-
den. 
 
1.2 
Alle eigenen Mittel und alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Ein-
nahmen (insbesondere Zuwendungen, Leistungen Dritter und Beiträge) der Zuwen-
dungsempfängerin oder des Zuwendungsempfängers sind als Deckungsmittel für alle 
Ausgaben einzusetzen. Der Haushalts- oder Wirtschaftsplan einschließlich Organisa-
tions- und Stellenplan ist verbindlich. 
 
1.3 
Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger darf ihre/seine Be-
schäftigten nicht besserstellen als vergleichbare Landesbeschäftigte. Vorbehaltlich ei-
ner abweichenden verpflichtenden tarifvertraglichen Regelung dürfen höhere Entgelte 
oder eine geringere Wochenarbeitszeit als nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst der Länder (TV-L) sowie sonstige über- oder außertarifliche Leistungen nicht 
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gewährt werden. Entsprechendes gilt, soweit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
von dem Stellenplan abgewichen werden soll. Sind vergleichbare Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer des Landes nicht vorhanden, bedarf es einer gesonderten Einwilli-
gung der Bewilligungsbehörde zum Abschluss des Anstellungs- oder Arbeitsvertrages. 
 
1.4 
Zuwendungsempfängerinnen oder Zuwendungsempfänger, deren Gesamtausgaben 
(ohne Ausgaben für Aufträge und Projektförderungen durch Dritte) zu 50 Prozent und 
mehr aus Zuwendungen der öffentlichen Hand finanziert werden, dürfen Risiken für 
Schäden an Personen, Sachen und Vermögen nur versichern, soweit eine Versiche-
rung gesetzlich vorgeschrieben ist oder der Vertragspartner den Abschluss einer Ver-
sicherung als zwingende Voraussetzung für den Vertragsabschluss fordert. Beträgt 
der Anteil der Zuwendungen der öffentlichen Hand an den Gesamtausgaben (ohne 
Ausgaben für Aufträge und Projektförderungen durch Dritte) weniger als 50 Prozent, 
so dürfen Risiken der genannten Art nur versichert werden, wenn hierdurch die Zu-
wendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger ihre oder seine Beschäftigten 
nicht besserstellt als vergleichbare Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Landes. 
 
1.5 
Die Zuwendung darf nur soweit und nicht eher angefordert werden, als sie innerhalb 
von zwei Monaten nach der Auszahlung für fällige Zahlungen benötigt wird. Die Anfor-
derung jedes Teilbetrages muss die zur Beurteilung des Mittelbedarfs erforderlichen 
Angaben enthalten. Im Übrigen darf die Zuwendung wie folgt in Anspruch genommen 
werden: 
 
1.5.1 
bei Anteil- oder Festbetragsfinanzierung jeweils anteilig mit etwaigen Zuwendungen 
anderer Zuwendungsgeber und den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln der 
Zuwendungsempfängerin oder des Zuwendungsempfängers, 
 
1.5.2 
bei Fehlbedarfsfinanzierung, wenn die vorgesehenen eigenen und sonstigen Mittel der 
Zuwendungsempfängerin oder des Zuwendungsempfängers verbraucht sind. Wird ein 
im Haushaltsjahr zu deckender Fehlbedarf anteilig durch mehrere Zuwendungsgeber 
finanziert, so darf die Zuwendung nur anteilig mit den Zuwendungen der anderen Zu-
wendungsgeber angefordert werden. 
 
1.6 
Zahlungen vor Empfang der Gegenleistung dürfen nur vereinbart oder bewirkt werden, 
soweit dies allgemein üblich oder durch besondere Umstände gerechtfertigt ist. 
 
1.7 
Die Bildung von Rückstellungen ist nur zulässig, soweit sie gesetzlich (zum Beispiel 
durch das Handelsgesetzbuch) vorgeschrieben ist. Sie bleiben bei der Ermittlung der 
Zuwendung unberücksichtigt. Rücklagen dürfen nicht gebildet werden. Die Regelun-
gen unter Nr. 1.9 bleiben davon unberührt.  
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1.8 
Ansprüche aus dem Zuwendungsbescheid dürfen weder abgetreten noch verpfändet 
werden. 
 
1.9 
Flüssige Mittel aus einer kameralen Überdeckung (im Sinne eines nicht verbrauchten 
Anteils des Zuwendungsbetrages) werden bis zu einer Höhe von zwei Zwölftel des 
jährlichen Zuwendungsbetrages des Landes nicht zurückgefordert, wenn die Förde-
rung im Folgejahr weiter besteht. Die kamerale Überdeckung ist bei kaufmännischer 
doppelter Buchführung nach Überleitungsrechnung gemäß Nr. 7.3 zu ermitteln. Eine 
Ansammlung über mehrere Jahre, die über diese Höhe hinausgeht, ist unzulässig. 
 
2 
Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung 
 
Ermäßigen sich nach der Bewilligung die in dem Haushalts- oder Wirtschaftsplan ver-
anschlagten Gesamtausgaben, erhöhen sich die Deckungsmittel oder treten neue De-
ckungsmittel hinzu, so ermäßigt sich die Zuwendung  
 
2.1 
bei Anteilfinanzierung anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber 
und den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln der Zuwendungsempfängerin 
oder des Zuwendungsempfängers, 
 
2.2  
bei Fehlbedarfs- und Vollfinanzierung um den vollen in Betracht kommenden Betrag. 
 
3 
Vergabe von Aufträgen 
 
3.1 
Beträgt die Zuwendung oder bei Finanzierung durch mehrere Stellen der Gesamtbe-
trag der Zuwendung mehr als 100 000 Euro bis 500 000 Euro, so hat die Zuwendungs-
empfängerin oder der Zuwendungsempfänger Aufträge nur an fachkundige und leis-
tungsfähige Anbieter nach wettbewerblichen Gesichtspunkten zu wirtschaftlichen Be-
dingungen zu vergeben. Soweit möglich, sind dazu mindestens drei Angebote einzu-
holen. Verfahren und Ergebnisse sind zu dokumentieren. 
 
Für Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge bis zu einem voraussichtlichen Auftrags-
wert von 5 000 Euro ohne Umsatzsteuer kann auf allgemein, zum Beispiel im Internet, 
zugängliche Angebote zurückgegriffen werden. Zum Nachweis der Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit des Direktauftrags besteht gemäß Nr. 1.1 eine Mindestdokumentati-
onspflicht, das heißt, dass zumindest die Ermittlung von Vergleichspreisen zu erfassen 
ist (formlose Preisermittlung). Ist dies nicht möglich oder unzweckmäßig, ist die Wirt-
schaftlichkeit der Beschaffungsmaßnahme in anderer geeigneter Weise darzulegen. 
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3.2 
Beträgt die Zuwendung oder bei Finanzierung durch mehrere Stellen der Gesamtbe-
trag der Zuwendung mehr als 500 000 Euro, so hat der Zuwendungsempfänger 
 
a) bei der Vergabe von Aufträgen für Bauleistungen die Vergabe- und Vertrags-

ordnung für Bauleistungen Teil A, Abschnitt 1 in der Fassung 2019 vom 31. 
Januar 2019 (BAnz AT 19.02.2019 B2) in der zum Zeitpunkt der Festsetzung 
der Zuwendung gültigen Fassung und 

 
b) bei der Vergabe von Aufträgen für Lieferungen und Dienstleistungen die Unter-

schwellenvergabeordnung vom 2. Februar 2017 (BAnz AT 07.02.2017 B1) in 
der zum Zeitpunkt der Festsetzung der Zuwendung gültigen Fassung, ausge-
nommen der Vorschriften 

 
aa) §§ 7, 17, 18, 19, 28 Absatz 1 Satz 3, 29, 30, 38 Absatz 2 bis 4, 39, 40 
(elektronische Vergabe), 
 
bb) § 16 (Gelegentliche gemeinsame Auftragsvergabe; zentrale Beschaffung),  
 
cc) § 22 (Aufteilung nach Losen), 
 
dd) § 44 (ungewöhnlich niedrige Angebote), 
 
ee) § 46 (Unterrichtung der Bewerber und Bieter), 

 
unter Berücksichtigung der folgenden Maßgaben anzuwenden: 
 
3.2.1 
Wertgrenzen 
 
3.2.1.1 
Beschränkte Ausschreibung 
 
Abweichend von § 3a Absatz 2 Nr. 1 der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleis-
tungen Teil A ist eine Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb zuläs-
sig für jedes Gewerk bis zu einem vorab geschätzten Einzelauftragswert in Höhe von 
750 000 Euro ohne Umsatzsteuer oder bis zu einem vorab geschätzten Gesamtauf-
tragswert in Höhe von 1 250 000 Euro ohne Umsatzsteuer. 
 
Beschränkte Ausschreibungen von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen nach § 8 Ab-
satz 3 Nr. 2 der Unterschwellenvergabeordnung sind bis zu einem Auftragswert in 
Höhe von 100 000 Euro ohne Umsatzsteuer ohne Durchführung eines Teilnahmewett-
bewerbes zulässig.  
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3.2.1.2 
Verhandlungsvergabe oder Freihändige Vergabe 
 
Eine Verhandlungsvergabe nach § 8 Absatz 4 der Unterschwellenvergabeordnung 
kann bis zu einem geschätzten Auftragswert in Höhe von 100 000 Euro ohne Umsatz-
steuer durchgeführt werden. 
 
Eine Freihändige Vergabe nach § 3a Absatz 3 Satz 2 der Vergabe- und Vertragsord-
nung für Bauleistungen Teil A ist bis zu einem vorab geschätzten Einzelauftragswert 
in Höhe von 75 000 Euro ohne Umsatzsteuer oder bis zu einem vorab geschätzten 
Gesamtauftragswert in Höhe von 125 000 Euro ohne Umsatzsteuer zulässig.  
 
Die Verhandlungsvergabe oder die Freihändige Vergabe kann mit oder ohne Teilnah-
mewettbewerb durchgeführt werden. 
 
3.2.1.3 
Direktauftrag 
 
Für Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge muss bis zu einem geschätzten Auf-
tragswert von 15 000 Euro ohne Umsatzsteuer sowie bei freiberuflichen Leistungen 
bis zu einem geschätzten Auftragswert in Höhe von 25 000 Euro ohne Umsatzsteuer, 
jedoch einschließlich Nebenkosten, kein Vergabeverfahren durchgeführt werden.  
 
Es kann auf allgemein, zum Beispiel im Internet, zugängliche Angebote zurückgegrif-
fen werden. Für die Bedarfsfeststellung und die Beschaffungsentscheidung gelten die 
haushaltsrechtlichen Bestimmungen. Zum Nachweis der Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit des Direktauftrags besteht gemäß § 7 eine Mindestdokumentationspflicht, das 
heißt, dass zumindest die Ermittlung von Vergleichspreisen zu erfassen ist (formlose 
Preisermittlung). Ist dies nicht möglich oder unzweckmäßig, ist die Wirtschaftlichkeit 
der Beschaffungsmaßnahme in anderer geeigneter Weise darzulegen. 
 
3.2.1.4 
Soziale und besondere Dienstleistungen 
 
Bei Aufträgen über soziale und andere besondere Dienstleistungen im Sinne von § 
130 Absatz 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen kann bis zu einem 
geschätzten Auftragswert in Höhe von 250 000 Euro ohne Umsatzsteuer abweichend 
von § 49 der Unterschwellenvergabeordnung neben der Öffentlichen Ausschreibung 
und der Beschränkten Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb stets auch die Be-
schränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb und die Verhandlungsvergabe 
mit und ohne Teilnahmewettbewerb frei gewählt werden. 
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3.2.2 
Schätzung der Auftragswerte 
 
Bei der Schätzung der Auftragswerte ist § 3 der Vergabeverordnung vom 12. April 
2016 (BGBl. I S. 624) in der zum Zeitpunkt der Festsetzung der Zuwendung gültigen 
Fassung entsprechend anzuwenden. Hierbei ist grundsätzlich von der geschätzten 
Gesamtvergütung für die vorgesehene Leistung auszugehen.  
Leistungen, die im Hinblick auf ihre technische und wirtschaftliche Funktion einen ein-
heitlichen Charakter aufweisen, sind zusammenzufassen (funktionale Betrachtungs-
weise). Hierbei sind organisatorische, inhaltliche, wirtschaftliche sowie technische Zu-
sammenhänge zu berücksichtigen. 
 
3.2.3 
Abwicklung per E-Mail  
 
Verhandlungsvergaben oder Freihändige Vergaben können bis zu einem Auftragswert 
von 25 000 Euro ohne Umsatzsteuer sowie in den Fällen des § 12 Absatz 3 Unter-
schwellenvergabeordnung per E-Mail abgewickelt werden. In diesen Fällen finden § 
11 a und § 14 der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A keine An-
wendung. 
 
3.3 
Gelten für die Zuwendungsempfängerin oder den Zuwendungsempfänger (Hoch-
schule, Forschungseinrichtung, sonstige Einrichtung) spezielle vergaberechtliche Vor-
gaben, so sind bei der Vergabe von Aufträgen zur Erfüllung des Zuwendungszwecks 
die nach dem jeweiligen speziellen Vergaberecht anzuwendenden Vergabegrund-
sätze in der zum Zeitpunkt der Vergabe gültigen Fassung zu beachten. 
 
3.4 
Verpflichtungen der Zuwendungsempfängerin oder des Zuwendungsempfängers als 
Auftraggeber/-in gemäß Teil 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
(GWB) und die verpflichtende Anwendung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nord-
rhein-Westfalen (TVgG NRW) bleiben unberührt. 
 
4 
Inventarisierungspflichten 
 
Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger hat Gegenstände, de-
ren Anschaffungs- oder Herstellungswert 800 Euro (ohne Umsatzsteuer) übersteigt, 
zu inventarisieren. Soweit aus besonderen Gründen das Land Eigentümer ist oder 
wird, sind die Gegenstände in dem Inventar besonders zu kennzeichnen. 
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5 
Mitteilungspflichten der Zuwendungsempfängerin oder des Zuwendungs-emp-
fängers 
 
Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, unver-
züglich der Bewilligungsbehörde anzuzeigen, wenn 
 
5.1 
sie oder er nach Vorlage des Haushalts- und Wirtschaftsplans weitere Zuwendungen 
bei anderen öffentlichen Stellen beantragt oder von ihnen erhält oder wenn sie oder er 
- gegebenenfalls weitere - Mittel von Dritten erhält, 
 
5.2 
für die Bewilligung der Zuwendung maßgebliche Umstände sich ändern oder wegfallen 
oder 
 
5.3 
die abgerufenen oder ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von zwei Monaten nach 
Auszahlung verbraucht werden können. 
 
6 
Buchführung 
 
6.1 
Die Kassen- und Buchführung sowie die Ausgestaltung der Belege sind entsprechend 
den Regeln der LHO und den jeweils geltenden Verwaltungsvorschriften einzurichten, 
es sei denn, dass die Bücher nach den für Gemeinden geltenden entsprechenden Vor-
schriften oder nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung geführt 
werden. 
 
6.2 
Die Belege müssen die im Geschäftsverkehr üblichen Angaben und Anlagen enthal-
ten, die Ausgabebelege insbesondere die Zahlungsempfängerin oder den Zahlungs-
empfänger, Grund und Tag der Auszahlung, den Zahlungsnachweis und bei Gegen-
ständen den Verwendungszweck. 
 
6.3 
Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger hat Bücher, Belege 
und alle sonstigen mit der Zuwendung zusammenhängenden Unterlagen, hierzu zäh-
len auch alle Ausschreibungs- und Vergabeunterlagen, fünf Jahre nach Vorlage des 
Verwendungsnachweises aufzubewahren, sofern nicht nach steuerrechtlichen oder 
anderen Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist. Die Aufbewahrung 
kann auch elektronisch erfolgen. Das Verfahren muss den jeweiligen Vorschriften oder 
Regeln (Nr. 6.1) entsprechen. 
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7 
Nachweis der Verwendung 
 
7.1 
Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des 
Haushalts- oder Wirtschaftsjahres nachzuweisen (Verwendungsnachweis). Der Ver-
wendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nach-
weis. 
 
7.2 
In dem Sachbericht sind die Tätigkeit der Zuwendungsempfängerin oder des Zuwen-
dungsempfängers sowie das erzielte Ergebnis im abgelaufenen Haushalts- oder Wirt-
schaftsjahr darzustellen und den vorgegebenen Zielen gegenüberzustellen. Im Sach-
bericht ist auf die wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises einzugehen. 
Ferner ist die Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit zu erläutern. 
Tätigkeits-, Geschäfts-, Abschluss- und Prüfungsberichte und etwaige Veröffentlichun-
gen sind beizufügen. 
 
7.3 
Der zahlenmäßige Nachweis besteht für den Fall, dass die Zuwendungsempfängerin 
oder der Zuwendungsempfänger nach Einnahmen und Ausgaben bucht, aus der Jah-
resrechnung. Diese muss alle Einnahmen und Ausgaben des abgelaufenen Haus-
haltsjahres in der Gliederung des Haushalts- oder Wirtschaftsplans enthalten sowie 
das Vermögen und die Schulden zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres ausweisen. 
Bei kaufmännischer doppelter Buchführung besteht der zahlenmäßige Nachweis aus 
dem Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, bei Kapitalgesellschaf-
ten auch Anhang und Lagebericht zum Jahresabschluss) sowie auf Verlangen der Be-
willigungsbehörde einer Überleitungsrechnung auf Einnahmen und Ausgaben. In der 
Überleitungsrechnung sind die Einnahmen und Ausgaben nach den Ansätzen des 
Haushalts- oder Wirtschaftsplans abzurechnen. Werden neben der institutionellen För-
derung auch Zuwendungen zur Projektförderung bewilligt, so sind im zahlenmäßigen 
Nachweis die im abgelaufenen Haushaltsjahr gewährten Zuwendungen zur Projektför-
derung einzeln nachrichtlich anzugeben. 
 
7.4 
Im Verwendungsnachweis ist zu bestätigen, dass die Ausgaben notwendig waren, 
dass wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist und die Angaben mit den Bü-
chern und Belegen übereinstimmen. 
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8 
Prüfung der Verwendung 
 
8.1 
Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunter-
lagen zur Prüfung anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung durch örtliche 
Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Sind die Unterlagen 
mit Hilfe eines Datenverarbeitungssystems erstellt worden, hat die Bewilligungsbe-
hörde das Recht, Einsicht in die gespeicherten Daten zu nehmen und das Datenver-
arbeitungssystem zur Prüfung dieser Unterlagen zu nutzen oder die Zurverfügungstel-
lung der gespeicherten Unterlagen nach ihren Vorgaben auf einem maschinell ver-
wertbaren Datenträger zu verlangen. Unterlagen sind mit Hilfe eines Datenverarbei-
tungssystems erstellt worden, wenn sie entweder originär elektronisch erstellt oder 
nachträglich durch z. B. Einscannen und Abspeichern digitalisiert wurden. Die Zuwen-
dungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger hat die erforderlichen Unterlagen 
bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu erteilen. 
 
8.2 
Unterhält die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger eine eigene 
Prüfungseinrichtung, ist von dieser der Verwendungsnachweis vorher zu prüfen und 
die Prüfung unter Angabe ihres Ergebnisses zu bescheinigen. 
 
8.3 
Der Landesrechnungshof ist berechtigt, bei der Zuwendungsempfängerin oder dem 
Zuwendungsempfänger zu prüfen. 
 
9 
Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 
 
9.1 
Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach Verwaltungs-
verfahrensrecht (insbesondere §§ 48, 49 des Verwaltungsverfahrensgesetzes NRW) 
oder anderen Rechtsvorschriften mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen 
oder widerrufen oder sonst unwirksam wird. 
 
9.2 
Der Erstattungsanspruch wird insbesondere festgestellt und geltend gemacht, wenn 
 
9.2.1 
eine auflösende Bedingung eingetreten ist, 
 
9.2.2 
die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden ist, 
 
9.2.3 
die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwendet wird 
oder 
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9.2.4 
nach Nr. 2 die Ausgaben sich nachträglich ermäßigen oder eine Änderung der Finan-
zierung eingetreten ist. 
 
9.3 
Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kann auch in Betracht kommen, soweit 
die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger 
 
9.3.1 
ausgezahlte Beträge nicht innerhalb von zwei Monaten nach der Auszahlung zur Er-
füllung des Zuwendungszecks verwendet, 
 
9.3.2 
Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt, insbesondere den vor-
geschriebenen Verwendungsnachweis nicht rechtzeitig vorlegt oder Mitteilungspflich-
ten (Nr. 5) nicht rechtzeitig nachkommt. 
 
9.3.3 
In den Fällen der Nr. 9.3.2 ist regelmäßig die Auflage nicht erfüllt, wenn 
 
a) der Zuwendungsempfänger oder die Zuwendungsempfängerin die Vorschriften der 
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A, Abschnitt 1 vom 31. Januar 
2019 (BAnz AT 19.02.2019 B2) in der jeweils geltenden Fassung oder der Unter-
schwellenvergabeordnung vom 2. Februar 2017 (BAnz AT 07.02.2017 B1) in der je-
weils geltenden Fassung gänzlich nicht beachtet hat oder 
 
b) unter Nichtbeachtung der in den Ziffern 3.2.1 ff. der ANBest-I und 3.3.1 ff der AN-
Best-P festgelegten Wertgrenzen, die falsche Verfahrensart angewendet hat oder 
 
c) aufgrund einer grob fehlerhaften Ermittlung des Auftragswertes, die falsche Verga-
beart gewählt hat. 
 
9.4 
Der Erstattungsanspruch ist nach § 49a Abs. 3 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes NRW zu verzinsen. 
 
9.5 
Werden ausgezahlte Beträge nicht innerhalb von zwei Monaten nach der Auszahlung 
zur Erfüllung des Zuwendungszwecks verwendet und wird der Zuwendungsbescheid 
nicht zurückgenommen oder widerrufen, können für die Zeit von der Auszahlung bis 
zur zweckentsprechenden Verwendung ebenfalls Zinsen gemäß § 49a Absatz 4 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes NRW verlangt werden. Entsprechendes gilt, wenn die 
Zuwendung in Anspruch genommen wird, obwohl etwaige Zuwendungen anderer Zu-
wendungsgeber, vorgesehene eigene oder sonstige Mittel der Zuwendungsempfän-
gerin oder des Zuwendungsempfängers anteilig oder vorrangig einzusetzen sind (Nr. 
1.5). 


